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Wichtige Kennzahlen

Daimler-Konzern

2016 2015   16/15

€-Werte in Millionen   Veränd. in %

Umsatz 153.261 149.467   +3 1

Sachinvestitionen 5.889 5.075   +16

Forschungs- und Entwicklungsleistungen 7.572 6.564   +15

Free Cash Flow des Industriegeschäfts 3.874 3.960   -2

EBIT 12.902 13.186   -2

Konzernergebnis 8.784 8.711   +1

Ergebnis je Aktie (in €) 7,97 7,87   +1

Dividende je Aktie (in €) 3,25 3,25   0

Dividendensumme 3.477 3.477   0

Beschäftigte (31.12.) 282.488 284.015   -1

1  Bereinigt um Wechselkurseffekte Umsatzanstieg um 3 %.
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Daimler AG, Stuttgart

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur  
ordentlichen Hauptversammlung der Daimler AG  
am Mittwoch, dem 29. März 2017, um 10:00 Uhr, im CityCube Berlin,  
Eingang Messedamm 26, 14055 Berlin.
Die Einberufung und die Tagesordnung wurden am 15. Februar 2017  
im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlus
ses der Daimler AG, des gebilligten Konzern
abschlusses, des für die Daimler AG und den 
Konzern zusammengefassten Lageberichts mit 
den erläuternden Berichten zu den Angaben 
nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handels
gesetzbuches sowie des Berichts des Aufsichts
rats für das Geschäftsjahr 2016 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt; 
der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen ist demzufolge  
zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung 
der Hauptversammlung vorgesehen. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 
Bilanzgewinn von 3.476.971.702,75 € wie folgt zu 
verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 3,25 €
je dividendenberechtigter 
Stückaktie 3.476.971.702,75 €

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in der seit 
dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der 
Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten 
auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden 
Geschäftstag fällig, mithin am 3. April 2017. 

Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die Gesell
schaft keine eigenen Aktien. Sollte die Gesell
schaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung eigene 
Aktien halten, sind diese gemäß § 71b Aktien
gesetz nicht dividendenberechtigt. Für diesen Fall 
wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, bei 
einer unveränderten Dividende von 3,25 € je dividen
denberechtigter Stückaktie den auf nicht dividen
denberechtigte Stückaktien entfallenden Teilbetrag 
des Bilanzgewinns in die Gewinnrücklagen ein
zustellen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts
jahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die  
Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden 
Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum  
zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts
jahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die  
Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden 
Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum 
zu beschließen.
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5. Beschlussfassung über die Bestellung  
des Abschlussprüfers und Konzernabschluss-
prüfers 
a)   Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungs-

ausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Berlin, zum Abschlussprüfer, zum Konzern-
abschlussprüfer und zum Prüfer für die prüferi-
sche Durchsicht von Zwischenfinanzberichten 
für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

b)  Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsaus-
schusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Berlin, zum Prüfer für die prüferische Durch-
sicht von Zwischenfinanzberichten für das 
Geschäftsjahr 2018 im Zeitraum bis zur  
nächsten ordentlichen Hauptversammlung  
im Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

6. Beschlussfassung über die Wahl von  
Aufsichtsratsmitgliedern
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 29. März 
2017 endet die Amtszeit von Dr. Clemens Börsig 
im Aufsichtsrat. Darüber hinaus hat Dr. Bernd Bohr 
sein Mandat als Anteilseignervertreter im Auf-
sichtsrat mit Wirkung zum Ablauf dieser Haupt-
versammlung niedergelegt.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 
Abs. 1 Aktiengesetz und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  
des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer aus je zehn Mitgliedern der Anteilseigner 
und der Arbeitnehmer und gemäß § 96 Abs. 2 
Satz 1 Aktiengesetz zu mindestens 30 % aus Frauen 
(also mindestens sechs) und zu mindestens 30 % 
aus Männern (also mindestens sechs) zusammen. 
Die Geschlechterquote ist vom Aufsichtsrat ins-
gesamt zu erfüllen, wenn nicht gemäß § 96 Abs. 2 
Satz 3 Aktiengesetz die Seite der Anteilseigner- 
oder Arbeitnehmervertreter der Gesamterfüllung 
widerspricht. 

Im Zusammenhang mit beiden Wahlvorschlägen  
an die Hauptversammlung 2017 hat die Seite der 
Anteilseignervertreter der Gesamterfüllung der 
gesetzlichen Geschlechterquote widersprochen. 
Der Aufsichtsrat ist damit sowohl auf der Seite der 
Anteilseignervertreter als auch auf der Seite der 
Arbeitnehmervertreter jeweils mit mindestens drei 
Frauen und mindestens drei Männern zu besetzen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ein-
berufung gehören dem Aufsichtsrat insgesamt fünf 
weibliche Mitglieder an, davon drei auf Anteilseig-
nerseite. Auf der Grundlage der Getrennterfüllung 
ist das Mindestanteilsgebot damit auf Anteils-
eignerseite erfüllt und wäre nach der Wahl der vor-
geschlagenen Kandidaten auch weiterhin erfüllt.

Die nachfolgenden Wahlvorschläge beruhen auf 
den Empfehlungen des Nominierungsausschusses 
des Aufsichtsrats. Diese Empfehlungen wurden  
vom Nominierungsausschuss auf der Grundlage 
der Anforderungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex und unter Berücksichtigung der 
vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung 
benannten Ziele abgegeben.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

a)  Dr. Clemens Börsig, Frankfurt am Main,  
Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank 
Stiftung,

b)  Bader Mohammad Al Saad, Kuwait City, Kuwait, 
Managing Director und Chairman of the  
Executive Committee of the Board of Kuwait 
Investment Authority

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversamm-
lung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, als 
Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. 
Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
wird nicht mitgerechnet.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im 
Wege der Einzelabstimmung über die Kandidaten 
entscheiden zu lassen.
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Dr. Clemens Börsig bekleidet bei folgenden  
weiteren in- und ausländischen Gesellschaften 
Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
oder vergleichbaren Kontrollgremien: 

Linde AG
Bayer AG
Emerson Electric Co.

Bader Mohammad Al Saad bekleidet kein weiteres 
Amt in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  
oder vergleichbaren Kontrollgremien in- oder aus-
ländischer Gesellschaften.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht keiner 
der vorgeschlagenen Kandidaten in einer persönli-
chen oder geschäftlichen Beziehung zur Daimler AG 
oder deren Konzernunternehmen, den Organen 
der Daimler AG oder einem wesentlich an der 
Daimler AG beteiligten Aktionär, deren Offenlegung 
gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex empfohlen wird. Wesentlich 
beteiligt im Sinne dieser Empfehlung sind Aktio-
näre, die direkt oder indirekt mehr als 10 % der 
stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten.

Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen 
Kandidaten versichert, dass sie den für das Amt  
zu erwartenden Zeitaufwand erbringen können.

7. Beschlussfassung über die Anpassung  
der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende 
Satzungsänderung
Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats  
der Daimler AG wurde letztmals 2014 angepasst. 
Im Wettbewerb um herausragende Persönlich-
keiten zur Besetzung des Aufsichtsrats leistet eine 
angemessene und sachgerechte Vergütung einen 
wichtigen Beitrag. Vor dem Hintergrund stetig stei-
gender Anforderungen an die Kontrolltätigkeit  
des Aufsichtsrats und im Hinblick auf die Aufsichts-
ratsvergütungen vergleichbarer Unternehmen  
soll die Aufsichtsratsvergütung zum Erhalt ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit angepasst werden. 

Die Höhe des Sitzungsentgelts soll unverändert 
bleiben. Für mehrere Sitzungen des Aufsichtsrats 
und/oder seiner Ausschüsse an einem Kalendertag 
sollen die teilnehmenden Mitglieder jedoch künftig 
nur noch einmal Sitzungsgeld erhalten. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erklären gegen-
über dem Aufsichtsrat, jährlich für jeweils 20 % 
ihrer Aufsichtsratsvergütung gemäß der vorgeschla-
genen Neufassung von § 10 Abs. 1 der Satzung 
(exklusiv Ausschussvergütung und Sitzungsgeld 
und vor Abzug von Steuern) Aktien der Gesell-
schaft zu erwerben und mindestens bis zum Ablauf 
eines Jahres nach ihrem Ausscheiden aus dem 
Aufsichtsrat der Gesellschaft zu halten (Selbst-
verpflichtung nach dem Prinzip comply or explain). 
Dies gilt nicht für Aufsichtsratsmitglieder, deren 
Aufsichtsratsvergütung aufgrund verpflichtender 
oder freiwilliger Anwendung den Richtlinien des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Abführung 
an die Hans-Böckler-Stiftung unterliegt oder in 
entsprechendem Umfang aufgrund Dienst– oder 
Arbeitsvertrages an den Arbeitgeber abzuführen 
oder auf den vertraglichen Entgeltanspruch anzu-
rechnen ist. Wird ein geringerer Betrag der Auf-
sichtsratsvergütung abgeführt oder angerechnet, 
bezieht sich die Selbstverpflichtung auf 20 % des 
nicht abgeführten bzw. verrechneten Teils. Mit  
dieser Selbstverpflichtung bringen die Aufsichts-
ratsmitglieder ihre Orientierung an und ihren  
Einsatz für einen langfristigen nachhaltigen Unter-
nehmenserfolg zum Ausdruck. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,  
folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 10 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

  »§ 10 Aufsichtsratsvergütung, Haftpflicht-
versicherung

  (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 
neben dem Ersatz ihrer Auslagen – ein-
schließlich einer ihnen für die Aufsichts rats-
tätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer – 
eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres 
zahlbare Vergütung, die für das einzelne Mit-
glied 144.000,00 € beträgt.  
 
 Für den Vorsitz im Aufsichtsrat werden zusätz-
lich 288.000,00 €, für den stellvertretenden 
Vorsitz im Aufsichtsrat zusätzlich 144.000,00 € 
vergütet. 
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  Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss wird 
mit zusätzlich 72.000,00 €, die Mitgliedschaft 
im Präsidialausschuss mit zusätzlich 57.600,00 € 
und die Mitgliedschaft in sonstigen Ausschüs-
sen des Aufsichtsrats mit zusätzlich 28.800,00 € 
honoriert; abweichend davon werden für den 
Vorsitz im Prüfungsausschuss zusätzlich  
144.000,00 € vergütet. 

  Ausschusstätigkeiten werden für höchstens 
drei Ausschüsse berücksichtigt, wobei bei 
Überschreiten dieser Höchstzahl die drei höchst 
dotierten Funktionen maßgeblich sind. 

  Die Vergütung der Ausschusstätigkeiten für 
ein Geschäftsjahr setzt voraus, dass der 
betreffende Ausschuss in diesem Zeitraum zur 
Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat. 

  Die Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner 
Ausschüsse erhalten für jede Aufsichtsrats- 
und Ausschusssitzung, an der sie als Mitglieder 
teilnehmen, ein Sitzungsgeld von 1.100,00 €. 
Für mehrere Sitzungen des Aufsichtsrats und/
oder seiner Ausschüsse an einem Kalendertag 
wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

  Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im 
Laufe eines Geschäftsjahres aus dem Aufsichts-
rat aus, erhalten sie die Vergütung zeitanteilig. 
Wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats aus einer 
mit einer zusätzlichen Vergütung verbundenen 
Funktion ausscheidet, findet in Ansehung der 
mit der betreffenden Funktion verbundenen 
Vergütung der vorstehende Satz entsprechende 
Anwendung. Eine zeitanteilige Vergütung für 
Ausschusstätigkeiten setzt voraus, dass der 
betreffende Ausschuss im entsprechenden Zeit-
raum zur Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat.«

Mit Wirksamkeit der Änderung von § 10 Abs. 1  
der Satzung findet die Neuregelung der Aufsichts-
ratsvergütung erstmals Anwendung für das  
am 1. Januar 2017 begonnene Geschäftsjahr.

8. Beschlussfassung über die Änderung  
von § 13 Abs. 1 der Satzung (Hauptversamm-
lung – Voraussetzungen für die Teilnahme  
und die Stimmrechtsausübung)
Gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung werden zur Teil-
nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts die Aktionäre zugelassen, die  
am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister 
der Gesellschaft eingetragen sind und die sich 
mindestens vier Kalendertage vor der Hauptver-
sammlung unter der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse angemeldet haben. Neben 
der Abkürzung der gesetzlichen Anmeldefrist  
von mindestens sechs Kalendertagen unmittelbar 
durch die Satzung eröffnet § 123 Abs. 2 Satz 3 
Aktiengesetz alternativ die Möglichkeit einer  
Satzungsermächtigung, eine kürzere als die gesetz-
liche Anmeldefrist in der Einberufung vorzusehen. 
Von dieser Möglichkeit soll zu Gunsten größerer 
Flexibilität bei der Terminierung der Hauptversamm-
lung und der organisatorischen Abläufe in ihrem 
Vorfeld Gebrauch gemacht werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,  
folgenden Beschluss zu fassen:

§ 13 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

»(1)  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung  
und zur Ausübung des Stimmrechts werden die 
Aktionäre zugelassen, die am Tag der Haupt-
versammlung im Aktienregister der Gesellschaft 
eingetragen sind und die sich mindestens sechs 
Kalendertage vor der Hauptversammlung in Text-
form oder auf elektronischem Weg unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse ange-
meldet haben. In der Einberufung kann eine kürzere, 
in Kalendertagen zu bemessende Frist vorgesehen 
werden. Bei der Berechnung der Anmeldefrist sind 
weder der Tag des Zugangs der Anmeldung noch 
der Tag der Hauptversammlung mitzurechnen.  
Die Einzelheiten der Anmeldung werden zusammen 
mit der Einberufung im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht.«

*****
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Gesamtzahl der Aktien und  
Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung ist das Grundkapital der Gesellschaft ein-
geteilt in 1.069.837.447 Aktien, die jeweils eine 
Stimme gewähren. Eigene Aktien hält die Gesell-
schaft zu diesem Zeitpunkt nicht.

*****

Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und  
die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und  
zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die am Tage der Haupt-
versammlung im Aktienregister der Gesellschaft 
als Aktionäre eingetragen sind und sich bei der 
Gesellschaft so rechtzeitig angemeldet haben, dass 
der Gesellschaft die Anmeldung spätestens bis 
zum 24. März 2017 24:00 Uhr zugegangen ist.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, 
können sich beim Aktionärsservice der Daimler AG 
unter

Daimler 
Aktionärsservice
Postfach 1460
61365 Friedrichsdorf
Telefax Nr.: +49 (0)69 2222 34282
E-Mail: daimler.service@linkmarketservices.de

oder ab dem 28. Februar 2017 unter Nutzung des 
zugangsgeschützten e-service für Aktionäre unter 
der Internetadresse 

https://register.daimler.com

zur Hauptversammlung anmelden.

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur 
Hauptversammlung nicht blockiert. Die Aktionäre 
können über ihre Aktien auch nach erfolgter 
Anmeldung verfügen. Für das Teilnahme- und 
Stimmrecht ist der am Tag der Hauptversammlung 
im Aktienregister eingetragene Aktienbestand 
maßgebend. Dieser wird dem Bestand zum Anmelde-
schluss am 24. März 2017 24:00 Uhr entsprechen, 
da aus arbeitstechnischen Gründen im Zeitraum 
vom Ablauf des 24. März 2017 bis zum Schluss der 
Hauptversammlung keine Umschreibungen im 
Aktienregister vorgenommen werden (Umschreibe-
stopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag 
(sogenannter Technical Record Date) ist daher der 
Ablauf des 24. März 2017.

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund  
der erfahrungsgemäß großen Zahl an Anmeldungen 
zu unserer Hauptversammlung jedem Aktionär 
grundsätzlich maximal zwei Eintrittskarten über-
lassen können. 

Eintrittskarten und Stimmkartenblöcke erhalten 
nur zur Teilnahme berechtigte Aktionäre oder 
Bevollmächtigte. Anders als die Anmeldung ist die 
Eintrittskarte jedoch nicht Teilnahmevorausset-
zung, sondern dient lediglich der Vereinfachung des 
Ablaufs an der Einlasskontrolle für den Zugang  
zur Hauptversammlung. 

*****
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Details zum e-service für Aktionäre

Die Einberufung der Hauptversammlung auf den 
29. März 2017 wird per Post an alle im Aktienregister 
eingetragenen Aktionäre übersandt, die bislang 
einer Übermittlung per E-Mail nicht zugestimmt 
haben. Auf der Rückseite des per Post übersandten 
Einladungsschreibens sind die Anmeldedaten für 
unseren e-service für Aktionäre vermerkt, d. h. die 
Aktionärsnummer und die individuelle Zugangs-
nummer. Bereits registrierte Nutzer des e-service 
für Aktionäre können ihre selbst vergebene  
Benutzerkennung und ihr selbst vergebenes Pass-
wort verwenden.

Mit diesen Daten können sich die Aktionäre ab 
dem 28. Februar 2017 im e-service für Aktionäre 
zur Hauptversammlung anmelden, Eintrittskarten 
bestellen, im Rahmen der Eintrittskartenbestellung 
einen Dritten bevollmächtigen, Vollmacht und  
Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft erteilen oder ihre Stimme per Briefwahl 
abgeben. Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung 
können über den e-service für Aktionäre Eintritts-
kartenbestellung, Briefwahl sowie Vollmacht und 
Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft auch geändert beziehungsweise widerrufen 
werden. 

Über den e-service für Aktionäre besteht auch die 
Möglichkeit, die Eintrittskarte selbst auszudrucken. 
Darüber hinaus bieten wir unseren Aktionären an, 
sich die Eintrittskarte bei Nutzung des e-service für 
Aktionäre in Form eines Mobile-Ticket mit QR-Code 
an die von ihnen angegebene E-Mail-Adresse über-
mitteln zu lassen. 

Diejenigen Aktionäre, die dem E-Mail-Versand der 
Hauptversammlungsunterlagen zugestimmt 
haben, erhalten die E-Mail mit der Einberufung als 
Dateianhang im pdf-Format sowie einen Link auf 
den e-service für Aktionäre an die von ihnen hier-
für bestimmte E-Mail-Adresse.

Bitte beachten Sie, dass über den e-service für Akti-
onäre keine Wortmeldungen, Fragen, Anträge oder 
Wahlvorschläge von Aktionären für die Hauptver-
sammlung entgegengenommen beziehungsweise 
vorgebracht und keine Widersprüche gegen Haupt-
versammlungsbeschlüsse erklärt werden können. 

*****



11

Verfahren für die Stimmabgabe 
durch Briefwahl

Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung  
im Aktienregister eingetragen sind, können ihre 
Stimme auch ohne an der Hauptversammlung  
teilzunehmen per Briefwahl abgeben. Auch für 
diese Form der Stimmabgabe ist die rechtzeitige 
Anmeldung unerlässlich.

Briefwahlstimmen können der Gesellschaft in 
Textform unter der oben im Abschnitt »Vorausset-
zungen für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts« für die 
Anmeldung genannten Anschrift, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse bis zum 24. März 2017  
24:00 Uhr (Zugang) übermittelt werden. Im Vorfeld 
der Hauptversammlung können rechtzeitig ein-
gegangene Briefwahlstimmen auf diesen Wegen, ein-
gehend bis zum 28. März 2017 24:00 Uhr, auch 
widerrufen oder geändert werden. 

Briefwahlstimmen können auch über den e-service 
für Aktionäre abgegeben und, rechtzeitige Anmel-
dung vorausgesetzt, auf diesem Weg noch bis kurz 
vor Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptver-
sammlung, in jedem Fall aber bis 12:00 Uhr, wider-
rufen oder geändert werden.

Soweit für die Stimmabgabe durch Briefwahl nicht 
der e-service für Aktionäre genutzt wird, bitten 
wir, den zusammen mit dem Einladungsschreiben 
versandten Antwortbogen zu verwenden.

Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder 
eines bevollmächtigten Dritten an der Haupt-
versammlung gilt automatisch als Widerruf der 
zuvor abgegebenen Briefwahlstimmen.

Die Stimmabgabe per Briefwahl zu Tagesordnungs-
punkt 2 zählt auch mit, wenn wegen Änderung der 
Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 
dividendenberechtigten Stückaktien über den 
angepassten Gewinnverwendungsvorschlag abge-
stimmt wird.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzel-
abstimmung durchgeführt werden, so gilt eine 
Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt ins-
gesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für 
jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Bitte beachten Sie, dass Sie – auch bei Nutzung 
des e-service für Aktionäre – keine Briefwahlstim-
men für mögliche Abstimmungen über eventuelle, 
erst in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegen-
anträge oder Wahlvorschläge oder sonstige, nicht 
im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte 
Anträge einschließlich Verfahrensanträge abgeben 
können. Ebenso wenig können im Vorfeld oder 
während der Hauptversammlung durch Briefwahl 
Wortmeldungen, Fragen, Anträge oder Wahlvor-
schläge entgegengenommen beziehungsweise vor-
gebracht oder Widersprüche gegen Hauptversamm-
lungsbeschlüsse erklärt werden.

Bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigun-
gen und diesen gemäß § 135 Abs. 8 und 10 Aktien-
gesetz gleichgestellte Personen oder Institutionen 
können sich ebenfalls der Briefwahl bedienen.

*****
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Verfahren für die Stimmabgabe 
durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im 
Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimm-
recht auch durch Bevollmächtigte, zum Beispiel 
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung 
oder die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, 
ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist für die 
rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder 
durch einen Bevollmächtigten Sorge zu tragen.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, 
so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen.

Bevollmächtigung 
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktio-
närsvereinigung noch eine andere diesen nach 
§ 135 Abs. 8 und 10 Aktiengesetz gleichgestellte 
Person oder Institution bevollmächtigt wird,  
sind die Vollmacht und ihr Widerruf entweder (i)  
in Textform an die oben im Abschnitt »Voraus-
setzungen für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts« für die 
Anmeldung genannte Anschrift, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse zu übermitteln oder (ii) in 
Textform gegenüber dem Bevollmächtigten zu ertei-
len. Im letztgenannten Fall bedarf es des Nach-
weises gegenüber der Gesellschaft in Textform.

Der Nachweis der Bevollmächtigung oder des 
Widerrufs der Vollmacht gegenüber der Gesell-
schaft kann der Gesellschaft unter der oben  
im Abschnitt »Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und die Ausübung  
des Stimmrechts« für die Anmeldung genannten 
Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
übermittelt werden. Am Tag der Hauptversammlung 
kann der Nachweis auch an der Ein- und Aus-
gangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht 
werden.

Für die Erteilung und den Nachweis der Vollmacht 
kann auch der zusammen mit dem Einladungs-
schreiben versandte Antwortbogen verwendet 
werden.

Vollmacht kann auch im Rahmen der Eintrittskarten-
bestellung über den e-service für Aktionäre erteilt 
und, rechtzeitige Anmeldung vorausgesetzt, auf 
diesem Weg noch bis kurz vor Beginn der Abstim-
mung am Tag der Hauptversammlung, in jedem 
Fall aber bis 12:00 Uhr, widerrufen werden.

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der 
Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf 
der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht.

Für die Erteilung der Vollmacht in der Hauptver-
sammlung an anwesende Mitaktionäre, anwe-
sende Aktionärsvertreter oder die Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft können auch die im 
Stimmkartenblock enthaltenen Vollmachtskarten 
verwendet werden.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, 
Aktionärsvereinigungen oder anderen diesen 
nach § 135 Abs. 8 und 10 Aktiengesetz gleichge-
stellten Personen oder Institutionen sowie den 
Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevoll-
mächtigung oder des Widerrufs gelten die gesetz-
lichen Bestimmungen, insbesondere § 135 Aktien-
gesetz. Bitte beachten Sie auch die von den 
Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und ande-
ren gleichgestellten Personen und Institutionen 
insofern gegebenenfalls vorgegebenen Regelungen.

Sind im vorstehenden Absatz genannte Personen 
oder Institutionen im Aktienregister eingetragen, 
so können diese das Stimmrecht für Aktien, die 
ihnen nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächti-
gung des wirtschaftlichen Eigentümers der Aktien 
ausüben.
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Stimmrechtsausübung durch  
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Aktionäre können sich nach Maßgabe ihrer Weisun-
gen auch durch von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter bei der Stimmrechtsausübung 
in der Hauptversammlung vertreten lassen. Die 
Erteilung der Vollmacht, die Erteilung von Weisun-
gen und deren Änderung sowie der Widerruf der 
Vollmacht bedürfen der Textform; sie sind auf den 
nachfolgend beschriebenen Wegen möglich:

Sie können der Gesellschaft unter der oben  
im Abschnitt »Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und die Ausübung  
des Stimmrechts« für die Anmeldung genannten 
Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse  
bis spätestens 24. März 2017 24:00 Uhr (Zugang) 
übermittelt werden. Im Vorfeld der Hauptver-
sammlung können rechtzeitig eingegangene Voll-
machten und Weisungen an die Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft auf diesen Wegen, eingehend 
bis zum 28. März 2017 24:00 Uhr, auch widerrufen 
oder geändert werden.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft können auch über den 
e-service für Aktionäre erteilt und, rechtzeitige 
Anmeldung vorausgesetzt, auf diesem Weg noch 
bis kurz vor Beginn der Abstimmung am Tag  
der Hauptversammlung, in jedem Fall aber bis 
12:00 Uhr, widerrufen oder geändert werden.

Soweit für Vollmachts- und Weisungserteilung 
nicht der e-service für Aktionäre genutzt wird,  
bitten wir, den zusammen mit dem Einladungs-
schreiben versandten Antwortbogen zu verwenden.

Am Tag der Hauptversammlung können die  
Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft sowie deren 
Änderung oder Widerruf in Textform auch an der 
Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversamm-
lung erfolgen.

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs oder 
eines bevollmächtigten Dritten an der Haupt-
versammlung gilt automatisch als Widerruf einer 
zuvor erteilten Vollmacht an die Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden 
die Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den 
ihnen erteilten Weisungen ausüben; sie sind auch 
bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung 
befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den 
einzelnen Tagesordnungspunkten oder den vor der 
Hauptversammlung zugänglich gemachten Gegen-
anträgen und Wahlvorschlägen vorliegt.

In möglichen Abstimmungen über eventuelle, erst  
in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegen-
anträge oder Wahlvorschläge oder sonstige, nicht 
im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte 
Anträge können die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft auch bei erteilter Vollmacht keine 
Stimmrechte ausüben. Weder im Vorfeld noch wäh-
rend der Hauptversammlung können sie Weisungen 
zu Verfahrensanträgen, Aufträge zu Wortmel-
dungen, zum Stellen von Fragen, Anträgen oder 
Wahlvorschlägen oder zur Erklärung von Wider-
sprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 
entgegennehmen.

Die Weisung an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft zu Tagesordnungspunkt 2 gilt auch, 
wenn wegen Änderung der Zahl der für das abge-
laufene Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigten 
Stückaktien über den angepassten Gewinnver-
wendungsvorschlag abgestimmt wird. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzel-
abstimmung durchgeführt werden, so gilt eine 
Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 
entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

*****
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Hinweis für im US-Aktienregister 
eingetragene Aktionäre

Im US-Aktienregister eingetragene Aktionäre  
können sich auch über

Daimler AG
c/o American Stock Transfer & Trust Company, 
LLC
6201 15th Avenue 3rd Floor
Brooklyn, NY 11219
USA
Fax No. (001) 718 765 8730

anmelden und dort weitere Informationen  
erhalten.

*****

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge,  
Auskunftsverlangen

Angaben zu den Rechten der Aktionäre  
nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 
Aktiengesetz

Tagesordnungsergänzungsverlangen  
gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz
Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen 
Betrag von 500.000 € des Grundkapitals der  
Daimler AG erreichen (entsprechend 174.216 Aktien), 
können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 
ist schriftlich an den Vorstand der Daimler AG  
zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 
30 Tage vor der Hauptversammlung, also spätes-
tens am 26. Februar 2017 24:00 Uhr, zugehen. 
Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an die 
nachfolgende Adresse:

Daimler AG 
Vorstand
z. Hdn. Herrn Dr. Felix Herbold, COB/CO
HPC F600
70546 Stuttgart

Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 
Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Aktiengesetz nachzuweisen, 
dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs des Verlangens Inhaber der erforder-
lichen Zahl an Aktien sind und dass sie die Aktien 
bis zur Entscheidung des Vorstands über das Ver-
langen halten. Auf die Fristberechnung ist § 121 
Abs. 7 Aktiengesetz entsprechend anzuwenden.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tages-
ordnung werden, soweit sie nicht bereits mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt 
gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger veröffentlicht.  
Sie werden außerdem unter der Internetadresse 
www.daimler.com/ir/hv2017 bekannt gemacht 
und den im Aktienregister eingetragenen Aktionären 
mitgeteilt. 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge,  
§§ 126 Abs. 1, 127 Aktiengesetz
Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten  
der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge, die vor 
der Hauptversammlung zugänglich gemacht  
werden sollen, sind ausschließlich zu richten an:

Daimler AG
Investor Relations
HPC 096 – 0324
70546 Stuttgart
(Telefax-Nr. +49 (0)711/17-94075)

oder via E-Mail an:
investor.relations@daimler.com

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahl-
vorschläge, die bis spätestens 14 Tage vor der 
Hauptversammlung, d. h. bis zum 14. März 2017 
24:00 Uhr, bei der im vorstehenden Absatz 
genannten Adresse eingehen, werden wir unver-
züglich nach ihrem Eingang einschließlich des 
Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machen-
der Begründungen – gegebenenfalls versehen  
mit den nach § 127 Satz 4 Aktiengesetz zu ergän-
zenden Inhalten – unter der Internetadresse  
www.daimler.com/ir/hv2017/antraege veröffent-
lichen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwal-
tung werden ebenfalls unter der genannten Internet-
adresse veröffentlicht.

Gegenanträge ohne Begründung müssen nicht 
zugänglich gemacht werden. Gegenanträge und 
Wahlvorschläge sowie die Begründung von  
Gegenanträgen müssen ferner unter den Voraus-
setzungen des § 126 Abs. 2 Aktiengesetz nicht 
zugänglich gemacht werden. Ein Wahlvorschlag 
muss auch dann nicht zugänglich gemacht  
werden, wenn er nicht Namen, ausgeübten Beruf 
und Wohnort der vorgeschlagenen Person und  
bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern keine Angaben zu Mitgliedschaften des vor-
geschlagenen Kandidaten in anderen gesetzlich  
zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz enthält.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1  
Aktiengesetz
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Haupt-
versammlung vom Vorstand Auskunft über Angele-
genheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
verbundenen Unternehmen sowie die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss ein-
bezogenen Unternehmen zu geben, soweit die  
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines 
Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist.

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach 
§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktien-
gesetz finden sich auch unter der Internetadresse 
www.daimler.com/ir/hv2017.

*****
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Informationen und Unterlagen  
zur Hauptversammlung

Die Informationen und Unterlagen nach § 124a 
Aktiengesetz einschließlich der Einberufung der 
Hauptversammlung und des Geschäftsberichts 
2016, Informationen zu den unter Tagesordnungs-
punkt 6 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschla-
genen Kandidaten, eine Synopse der unter den 
Tagesordnungspunkten 7 und 8 vorgeschlagenen 
Satzungsänderungen und der aktuellen Fassung 
von §§ 10 Abs. 1, 13 Abs. 1 der Satzung sowie 
sonstige, den Aktionären zugänglich zu machende 
Unterlagen, Anträge und weitere Informationen  
stehen vom Tag der Einberufung der Hauptver-
sammlung an zum Abruf im Internet unter  
www.daimler.com/ir/hv2017 zur Verfügung.  
Sämtliche der Hauptversammlung kraft Gesetzes 
zugänglich zu machenden Informationen sind  
auch in der Hauptversammlung zugänglich.

Übertragung der Hauptversammlung  
im Internet
Aktionäre, die keine Gelegenheit zur persön-
lichen Teilnahme an der Hauptversammlung 
haben, können die einleitenden Ausführungen  
des Aufsichtsratsvorsitzenden und die Rede  
des Vorstandsvorsitzenden im Internet über  
www.daimler.com/ir/hv2017 verfolgen. Unter  
dieser Internetadresse können auch weitere  
Informationen zur Hauptversammlung und später 
die Abstimmungsergebnisse abgerufen werden.

Die Einberufung der Hauptversammlung  
ist im Bundesanzeiger vom 15. Februar 2017  
veröffentlicht.

Stuttgart, im Februar 2017

Daimler AG
Der Vorstand
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Informationen im Internet
Spezielle Informationen rund um die Aktie und  
die Ergebnis entwicklung finden Sie über unsere 
Website www.daimler.com in der Rubrik Investor 
Relations. Dort sind Geschäfts- und Zwischen-
berichte sowie Einzelabschlüsse der Daimler AG 
abrufbar. Darüber hinaus erhalten Sie dort aktuelle 
Meldungen, Präsentationen, diverse Kennzahlen-
übersichten, Informationen zum Börsenkurs und 
zusätzliche Serviceangebote.

www.daimler.com/investoren

Publikationen für unsere Aktionäre:
– Geschäftsbericht (deutsch und englisch)
–  Zwischenberichte zum ersten, zweiten und  

dritten Quartal (deutsch und englisch)
–  Nachhaltigkeit im Fokus 2016  

(deutsch und englisch)
–  Daimler Unternehmensbroschüre –  

Ready to start up (deutsch und englisch)

 www.daimler.com/ir/berichte 
www.daimler.com/downloads/de

Die genannten Publikationen können  
angefordert werden bei: 
Daimler AG
Investor Relations, HPC 0324
70546 Stuttgart
Tel. +49 711 17 92262
Fax +49 711 17 92287
order.print@daimler.com

Daimler AG
70546 Stuttgart
Tel.  +49 711 17 0
Fax  +49 711 17 22244
 www.daimler.com 

Investor Relations
Tel.   +49 711 17 95277
  +49 711 17 92261
  +49 711 17 95256
Fax  +49 711 17 94075
ir.dai@daimler.com

Internet | Informationen | Adressen



Finanzkalender 2017

Jahrespressekonferenz
2. Februar 2017

Präsenzkonferenz für Analysten  
und Investoren
3. Februar 2017

Hauptversammlung 2017
CityCube Berlin
29. März 2017

Zwischenbericht Q1 2017
26. April 2017

Zwischenbericht Q2 2017
26. Juli 2017

Zwischenbericht Q3 2017
20. Oktober 2017

Da wir Terminverschiebungen 
grundsätzlich nicht ausschließen 
können, empfehlen wir Ihnen,  
den aktuellen Stand kurzfristig  
im Internet unter  
www.daimler.com/ir/termine 
abzufragen.

Daimler AG
Mercedesstr.137
70327 Stuttgart
Germany
www.daimler.com



29.03.2017 
Hauptversammlung 
Einladung

Daimler AG
Mercedesstr.137
70327 Stuttgart
Deutschland
www.daimler.com




